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der Pferdeversicherung Interlaken-Oberhasli 

 
 
 
 
 
 

 
 
Wenn nicht anders möglich wird die männliche Schreibweise verwendet. Sämtliche Bezeichnungen 
gelten für alle Personen. 
 

 
 
 
I Firma, Zweck und Sitz der Genossenschaft 
 
Artikel 1 Firma, Zweck und Sitz 
 
1 Unter der Firma Pferdeversicherungsgenossenschaft Interlaken-Oberhasli besteht eine Genossen-
schaft gemäss den vorliegenden Statuten und den Bestimmungen der Artikel 828 ff. des Schweizeri-
schen Obligationenrechts. 
 
2 Die Genossenschaft bezweckt, ihren Mitgliedern bei unverschuldetem Verlust oder eingetretener 
Gebrauchsunfähigkeit von versicherten Equiden entstandene Schäden zu vergüten. 
 
3 Versichert werden können sämtliche Equiden (Pferde, Ponys, Maultiere, Maulesel, Esel), nachfol-
gend «Pferde» genannt  
 
4 Sie hat ihren Sitz in Interlaken und ist im Handelsregister eingetragen. 
 
5 Das Versicherungsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
 
II Mitgliedschaft 
 
Artikel 2 Mitgliedschaft 
 
1 Mitglied in der Genossenschaft wird jeder Pferdeeigentümer, der mindestens ein Pferd versichern 
lässt. Die Aufnahmebedingungen für zu versichernde Tiere sind in den allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erläutert. 
 
2 Der Antrag für die Aufnahme eines Pferdes in die Versicherung erfolgt schriftlich mit dem Versiche-
rungsantrag. 
 
3 Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet die Verwaltung. 
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Artikel 3 Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
1 Der Austritt aus der Genossenschaft und damit auch der Verlust aller Rechte am Genossenschafts-
vermögen erfolgt 
 
a) durch schriftliche Austrittserklärung 3 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahrs (31. Dezem-

ber). Die Austrittserklärung muss bei der Verwaltung eingereicht werden. 
b) wenn ein Mitglied kein Pferd mehr versichert hat. 
c) durch Ausschluss wegen Nichtbezahlen der Prämien oder betrügerischen Handlungen gegen-

über der Genossenschaft 
d) durch Wegzug aus dem Versicherungsgebiet der Genossenschaft. Wünscht ein versichertes 

Mitglied in diesem Fall bei der Versicherung zu bleiben, so entscheidet darüber die Verwaltung. 
e) durch Ausschluss wegen schlechter Haltung und Pflege der Pferde. 
 
2 Verstirbt ein Genossenschaftsmitglied werden dessen Erben Mitglieder der Genossenschaft. Die 
Erbengemeinschaft hat eine gemeinsame Vertretung zu bestimmen und diese der Verwaltung be-
kannt zu geben. 
 
3 Die ausscheidenden Mitglieder oder ihre Erben haben keinen Anspruch auf das Genossenschafts-
vermögen. 
 
 
 
III Haftbarkeit 
 
Artikel 4 Haftbarkeit 
 
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur ihr Vermögen. Die persönliche Haftbarkeit 
der Mitglieder ist ausgeschlossen. 
 
 
 
IV Organisation 
 
Artikel 5 Organe 
 
Die Organe der Genossenschaft sind 
 
a) die Generalversammlung 
b) die Verwaltung (Vorstand) 
c) die Genossenschaftstierärzte 
d) die Revisionsstelle, falls nicht zulässigerweise darauf verzichtet wird. 
 
 
Artikel 6 Befugnisse der Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung hat folgende Befugnisse 
 
a) Wahl des Präsidiums 
b) Wahl der Verwaltung (Vorstand) 
c) Wahl der Revisionsstelle 
d) Genehmigung der Genossenschaftsrechnung 
e) Beschlussfassung über Statutenänderung sowie Auflösung und Liquidation der Genossenschaft 
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Artikel 7 Generalversammlung 
 
1 Die ordentliche Generalversammlung wird von der Verwaltung einberufen. Sie findet einmal im Jahr 
im 1. Quartal statt. 
 
2 Eine ausserordentliche Generalversammlung kann auf Beschluss der Verwaltung einberufen wer-
den oder ist einzuberufen, wenn mindestens 10 % der Genossenschafter dies verlangen. 
 
3 Die Einberufung der Generalversammlung hat mindestens 14 Tage vor dem Versammlungstag 
schriftlich zu erfolgen. 
 
 
Artikel 8 Abstimmung 
 
1 Alle Genossenschaftsmitglieder haben bei den Generalversammlungen je eine Stimme. 
 
2 Bei allen Abstimmungen mit Ausnahme für die Auflösung und Liquidation entscheidet das absolute 
Mehr. 
 
3 Für die Auflösung und Liquidation der Genossenschaft ist die Zustimmung von 2/3 der anwesenden 
Stimmen erforderlich. 
 
4 Die Abstimmungen werden offen vorgenommen. 
 
 
Artikel 9 Verwaltung (Vorstand) 
 
1 Die Verwaltung (Vorstand) besteht aus 
 
a) dem Präsidium 
b) dem Vizepräsidium 
c) der Geschäftsführung (Kassier und Sekretär in Personalunion) der Genossenschaft 
d) bis drei Beisitzenden 
 
2 Die Verwaltung (Vorstand) konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidiums selbst. 
 
 
Artikel 10 Befugnisse der Verwaltung (Vorstand) 
 
1 Die Verwaltung versammelt sich zur Erledigung der Geschäfte so oft es die Umstände erfordern. 
 
2 Die Verwaltung beschliesst über alle nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbehaltenen 
Angelegenheiten. 
 
3 Die Verwaltung ist zuständig für die Festsetzung des jährlichen Prämientarifs und der Versiche-
rungsbedingungen.  
 
4 Die Verwaltung vertritt die Genossenschaft gegen aussen. 
 
5 Die Verwaltung bestimmt Art und Weise der Pferdeeinschätzung. 
 
6 Die Verwaltung kann Spezialabkommen mit Grossversicherern treffen. Grossversicherer sind Versi-
cherungsnehmende, welche mehr als 15 Pferde versichern. 
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Artikel 11 Weitere Befugnisse 
 
1 Die rechtsverbindliche Unterschrift für die Genossenschaft führen das Präsidium oder das Vizeprä-
sidium kollektiv mit der Verwaltung. 
 
2 Die Geschäftsführung verfügt über Einzelunterschrift in finanziellen Angelegenheiten. Sie führt die 
Rechnung und legt diese jährlich der Generalversammlung zur Genehmigung vor. 
 
 
Artikel 12 Revisionsstelle 
 
1 Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle mit zwei Revisoren. 
 
2 Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn: 
a) die Genossenschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist; und 
b) sämtliche Genossenschafter zustimmen; und 
c) die Genossenschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat. 
 
3 Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Genossenschafter kann, spätestens 10 
Tage vor der Generalversammlung eine eingeschränkte Revision verlangen. Die Generalver-
sammlung muss in diesem Fall die Revisionsstelle wählen. 
 
4 Eine ordentliche oder eingeschränkte Revision können zudem verlangen: 
a) 10 % der Genossenschafter 
b) jede Generalversammlung 
c) die Verwaltung 
 
5 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
Artikel 13 Amtsdauer 
 
1 Die Verwaltungsmitglieder der Genossenschaft werden für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. 
Es gibt keine Amtszeitbeschränkung. 
 
2 Die Revisionsstelle wird für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. Es gibt keine Amtszeitbeschrän-
kung. 
 
 
 
V Bekanntmachungen 
 
Artikel 14 Bekanntmachungen 
 
1 Die Bekanntmachungen der Genossenschaft erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt.  
 
2 Bekanntmachungen an die Mitglieder erfolgten schriftlich oder auf elektronischem Weg. 
 
 
VI Schlussbestimmungen 
 
Artikel 15 Streitigkeiten 
 
1 Streitfragen zwischen der Genossenschaft und einzelnen Mitgliedern oder zwischen Genossen-
schaftern untereinander, die aus den gegenwärtigen Statuten bzw. aus der Mitgliedschaft bei der Ge-
nossenschaft resultieren, beurteilt ein Schiedsgericht nach einem von ihm selbst zu bestimmenden 
Verfahren. 
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2 In diesem Schiedsgericht bezeichnet jede Partei je ein Mitglied. Diese bestimmen gemeinsam einen 
Obmann. Können sie sich nicht einigen, so bezeichnet das Gerichtspräsidium des Regionalgerichts 
Oberland den Obmann. 
 
2 Bekanntmachungen an die Mitglieder erfolgten schriftlich oder auf elektronischem Weg. 
 
Artikel 16 Liquidation 
 
1 Die Generalversammlung kann mit zwei Dritteln der Stimmen sämtlicher Mitglieder die Auflösung 
der Genossenschaft beschliessen. 
 
2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft bildet die Verwaltung die Liquidationsbehörde, insofern die 
Generalversammlung nicht einen anderen, abweichenden Beschluss fasst. 
 
3 Das nach Deckung sämtlicher Passiven verbleibende Vermögen ist zu einem Drittel an die Genos-
senschafter auszuschütten. Ein Drittel wird auf Grund der in den letzten drei Jahren vor Auflösung 
geleisteten Prämienbeiträge ausgerichtet.  
 
4 Der nicht zur Ausschüttung kommende Drittel ist mit Beschluss der Generalversammlung für eine 
Institution für Pferde zu verwenden. 
 
 
Die vorstehenden Statuten sind an der ordentlichen Generalversammlung vom 08.05.2025 ange-
nommen worden. Sie treten sofort in Kraft. Sie ersetzen sämtliche bisherigen Statuten. 
 
 
Interlaken, 08.05.2025 
 
Pferdeversicherungsgenossenschaft der Region Interlaken und Oberhasli 
 
 
 
 
Ernst Voegeli Pia Schmocker 
Präsident Geschäftsführerin 


